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Der führende Praxiskommentar 
zur Bankenaufsicht.

Ohne den vorliegenden Band kann ein Kreditinstitut weder 
risikovermeidend, noch erfolgreich, noch aufsichtskonform, 
noch irgendwie unternehmerisch zielgerichtet geführt werden.

in: Kreditwesen 05/2017, zur Vorauflage

Der zentrale Kommentar zur Banken-
aufsicht
erläutert die beiden dafür geltenden grundlegenden Gesetzes-
werke – das Kreditwesengesetz und die EG-Verordnung Nr. 
575/2013 über die Aufsichtsanforderungen (CRR) − fundiert, 
praxisnah und gut strukturiert. Kommentiert werden 
außerdem die wesentlichen ergänzenden gesetzlichen Regelun-
gen des Bankenaufsichtsrechts. 

Grundlegend aktualisiert
Seit Erscheinen der Vorauflage gab es allein im Kreditwesenge-
setz 25 teilweise umfangreiche Gesetzesänderungen, die 
in der 6. Auflage berücksichtigt sind. Auf neuesten Stand ge-
bracht wurden außerdem die CRR-Verordnung, die Institutsver-
gütungsverordnung, die Großkredit- und Millionenkreditverord-
nung sowie die Solvabilitätsverordnung. Neu aufgenommen 
sind die IFD/IFR Investment Firms sowie die Besonderheiten 
der Bankensteuerung unter Corona-Bedingungen.
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Vorteile auf einen Blick

	� berücksichtigt 25 teilweise umfang-
reiche Gesetzesänderungen

	� gleichermaßen wissenschaftlich fundiert 
sowie praxisgerecht

	� Maximum an Informationen zu dieser 
hochkomplexen und volatilen Materie
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Das neue Wahlrecht: Ein großer Schritt – in die falsche Richtung 
 

Die Reform des Bundestagswahlrechts ist vollbracht. Nach langen Diskussionen hat die  
Ampel-Koalition sich dazu entschieden, am Zwei-Stimmen-System festzuhalten, aber die  
Verhältniswahl zu stärken, und zwar durch eine „verbundene Mehrheitsregel“. Danach  
sollen Mandate grundsätzlich nur vergeben werden, wenn sie durch Listenstimmen gedeckt 
sind. Die Wahl im Wahlkreis wird zu einem Änderungsmodus der Listenplatzierung: Die 

Wahlkreissieger werden bei der Sitzzuteilung vorab bedient, und zwar in der 
Reihenfolge der Größe ihrer relativen Mehrheit. In einer Überhangsituation 
führt dies dazu, dass die Wahlkreissieger mit den kleinsten Mehrheiten kein 
Mandat erhalten und deren Wahlkreis verwaist bleibt. 

Die „verbundene Mehrheitsregel“ hat Vor- und Nachteile. Zwar wird damit 
erreicht, dass der Bundestag die nun festgelegte Hausgröße von 630 Sitzen  
nicht überschreitet. Allerdings wird die Wahl im Wahlkreis in der Bedeutung 
generell abgewertet und zudem in Kauf genommen, dass in einigen Wahl- 
kreisen der Sieger nicht in den Bundestag einzieht. Ob die verbundene Mehr-
heitsregel legitimatorisch sinnvoll ist und den aus der Gleichheit der Wahl fol-

genden Anforderungen eines kohärent ausgestalteten Wahlrechts genügt, ist deshalb Gegen-
stand einer bereits länger geführten Debatte. 

Die letzte Woche vor der Abstimmung brachte dann eine Überraschung. Wenige Tage vor der 
Verabschiedung wurde die Reform wesentlich verändert. Die Grundmandatsklausel, nach der 
Parteien auch mit weniger als 5 % der Zweitstimmen in den Bundestag einziehen, wenn ihre 
Kandidaten in mindestens drei Wahlkreisen einen Sitz erringen, wurde ersatzlos gestrichen. 
Diese Wendung hat ganz erhebliche Folgen. Der Wegfall der Grundmandatsklausel bei Bei-
behaltung der 5 %-Sperrklausel führt dazu, dass Die Linke und die CSU in der parlamentari-
schen Existenz bedroht werden und nach der nächsten Wahl die bayerischen Wähler im Bun-
destag massiv unterrepräsentiert sein können. Mit diesem Schritt wird die Reform zum einen 
verfassungsrechtlich hochproblematisch, denn eine in ihrer ausschließenden Wirkung derart 
verstärkte 5 %-Klausel ist schwerlich zu rechtfertigen. Weder war bislang eine übermäßige 
Zersplitterung des Bundestags zu beobachten, noch haben die Ampel-Fraktionen in der Ge-
setzesbegründung hinreichend reflektiert, dass möglicherweise mildere Gestaltungen zur Ver-
fügung stehen: Eine Herabsetzung der Höhe der Sperrklausel oder eine Föderalisierung der 
Sperrklausel, indem sie auf die Landeslisten bezogen wird. Allein die Zulassung von Listen-
verbindungen dürfte dagegen nicht genügen, da dadurch die Eigenständigkeit der Parteien 
erheblich gestört wird. 

Die ersatzlose Streichung der Grundmandatsklausel ist zum anderen verfassungspolitisch  
brisant. Das Wahlgesetz kann trotz seines Charakters als Wettbewerbsordnung der parla-
mentarischen Politik mit einfacher Mehrheit und damit ohne umfassenderen Konsens ge- 
ändert werden, was in der Vergangenheit auch bereits geschehen ist. Je stärker eine Ände- 
rung sich politisch selektiv zu Lasten einzelner Parteien auswirkt, desto größer wird aber  
die Gefahr, dass das Wahlgesetz als machtpolitisches Instrument der Herrschaftssicherung 
der Mehrheit angesehen wird. Der Diskurs über das Wahlrecht wird weiter polarisiert,  
der Grundkonsens über die Wahl als Legitimationsgrundlage des Parlaments gerät in Gefahr. 
Das ist die falsche Richtung. 

Professor Dr. Bernd Grzeszick, Heidelberg 




